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Herzinsuffizienz mit erhaltener linksventrikulärer

Ejektionsfraktion: kein Vorteil von Sacubitril/Valsartan

versus Valsartan
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Zusammenfassung: Die Behandlung von Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie und

anderen B-Zell-Lymphomen mit dem BTK-Inhibitor Ibrutinib ist überproportional häufig mit dem

Auftreten oder der Verschlechterung einer bereits bestehenden arteriellen Hypertonie sowie weiteren,

teilweise schweren bis hin zu lebensbedrohlichen kardiovaskulären Nebenwirkungen assoziiert, z.B.

Vorhofflimmern und ventrikuläre Arrhythmien, höhergradige AV-Blockierungen, Herzversagen,

Blutungsereignisse. Diese Nebenwirkungen treten meist in den ersten 6 Monaten nach Beginn der

Behandlung auf. Auf einige dieser Nebenwirkungen, z.B. kardiale Reizleitungsstörungen und

Herzversagen, wird derzeit in der Fachinformation nicht hingewiesen. Ärzte sollten diese

kardiovaskulären Nebenwirkungen kennen, ihre Patienten darüber bei Beginn einer Therapie mit

Ibrutinib gründlich aufklären und sie während der ersten 6 Monate regelmäßig hinsichtlich

kardiovaskulärer Nebenwirkungen untersuchen. Ob Ibrutinib für die längerfristige Therapie der

unbehandelten chronischen lymphatischen Leukämie, insbesondere angesichts der häufig älteren

Patienten mit möglicherweise kardiovaskulären Risikofaktoren, ein besonders gut geeigneter

Wirkstoff ist, muss aufgrund dieser gravierenden Nebenwirkungen bezweifelt werden. Aktuell

laufende Studien zu neueren BTK-Inhibitoren (z.B. Acalabrutinib, Zanubritinib) werden zeigen, ob

diese weniger kardiovaskuläre Nebenwirkungen haben….bitte Artikel abonnieren
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